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Die sdweizeiisdx Heimarbeit;-
aussfellimg in ZHricb.

git ber fReitje ber üiclen StuSfteïïungen, bie in un-
ferm Scmbe gap für gap arrangiert werben, nimmt bie

HeimarbeitSauSftellung in fftiticf) eine befonbere Stellung
ein itnb berbient biefe eine befonbere Beacpung. ©in-
mal lueit fie bie erfte ibjrer Slrt in ber Sdjweig ift unb
bann, lueit fie grelle Streiflichter wirft auf ßuftänbe
itnb Bertjältniffe in ben bem Berufe ber Heimarbeit
übiiegenben Schichten unferer Bebollerung, auf 9Ser=

Ejättniffe, bie, obmop 3um £eit befannt, boct) per m
ben StuSftellungSräumen eine gllufirierung erhalten,
bie beutlicher als langatmige SluSfüpungen unb aufs
treffenbfte unb übergeugenbfte bie SZotwenbigfeit bartun,
für bie Heimarbeiter beffere SebenSbebingungen gu
fhaffen bnreh ©rlafj bon gefepichen Beftimmungen
unb burch einen gitfammenfcpuh ber berfchiebenen
©nippen bie geftfepmg einheitlicher, menfehenmürbiger
Stunben- (ÜJZinimal-) lofjne ermöglichen 51t helfen. gft
baher eine SluSftellung gewohnter Slrt bagu geeignet,
auf Singe unb Sinn beS BefudijerS einen angenehmen
©inbrud auSgüüben, fo gibt biefe SluSftellung mehr.
Sljifah gu ernften Betrachtungen über wirtfcpftliche
unb fogialpolitifche fragen. SltS ein ïroft mag man
c2 freilich anfel)en, ba| bie Heimarbeit bielfad) nur
einen SZebenüerbienft bifbet, einen Notbehelf in ©r=
mangelung lohnenberer Befcpftigung ; boch trifft biefer
Sroft nur für bie ÜDZinberpit ber gälte gu, unb man
11111h eS bapr als ïatfache ansprechen, bah bie faft
100,000 Heimarbeiter uufercS SanbeS, b. I). bie Slrbciter
unb Slrbeiterinnen, bie für SZecputng eines gefchäftlichen
Arbeitgebers, nicht eines ißriüaten, tätig finb, waS
Sop- unb irbeitSberhältniffe betrifft, gu einem grofjen,
ja 100hl gröfjtcn Steile- überaus flägtid) geftetlt finb.

Sie SluSftellung umfaßt fotgenbe gnbuftrieu:
SBcijjroaren- unb SBäfchefonfeltion, Seibenbanbweberct,
©tidereiinbuftrie, Seiben- unb. Seinenweberei, Seber-
unb Upeninbuftrie, Strohinbuftrie, Heügfchmfeerei,
Striderei, H^telei, Bürftenmadierei, qraptüfche ©ewerbe
unb SnltuSartifel.

'

_

gebeut SluSftellungSgegeuftanbe ift eine einheitliche
Stilette beigegeben mit einer Dîeihe für bie Slrbeit fetbft
luidjtigen Slngabcn. 1. Sir t ber Heimarbeit.
Unter biefem iitcl wirb jeweilen angegeben, worin bie
Slrbeit beS Heimarbeiters am (Segcnftanbe beftef)t, fo-
fern bieS nicht ohne weiteres erficplich ift. 2. @egen=
ftanb. Unter biefer Sïubrif ift bie Begegnung beS
ißrobufteS, oft auch eineê SeitprobutteS angegeben.

3. Slngefertigt in Siefe Slngabe bieut gnr
Begeidjnnng beS DrteS, wo bie betreffenbe Slrbeit er-
geugt würbe. Siefe Slngabe ift wichtig gur Beurteilung
beS nachfolgenben StunbenlohneS be§ Heimarbeiters,
ba auch ein fetjr niebriger Stunbenlohn auf bem Sanbe,
wo bie SluSlagen für ÜÖZietpreife unb SebenSmittel
ufw. bebeutenb geringer, einem phern in ber Stabt
ergielten Stunbenlohn bie Söage Ipt- 4. Sitter
unb @ef cht echt beS Heimarbeiters ift eine weitere
fftubrif, bie für bie Beurteilung beS StunbenlohneS
bon größter Bebeutnng ift, ba bei gleicher Befdjäftigung
beifpietsmeife eine ältere grau nur bie Hoffte, ja oft
nur ben britten Seit beS SohneS berbient, ben eine
junge SlrbeitSfraft ergielt. 5. SlrbeitSgeit. 3)ie
HeimarbeitSgeit ift entWeber für baS betreffenbe .Stüd,
für ein SDupnb, für einen SJfeter, ober fonft ein SDZafj

berechnet. 6. Brutto SlrbeitStot)n. SDiefer ift bie
bem Heimarbeiter bom Unternehmer geleiftete ©ntfchä-
bigung ohne bie BarauSlagen, bie elfterer für bie
Befchaffung ber notwenbigen SlrbeitSmittel ufw. in
SZecptung gu bringen hat. ®er Brutto-SlrbeitSloIp,
wie auch bie SluSlagen itnb ber Scetto-SlrbeitSlohn ift
auf ber ©tifette iinmer für baS gleiche Cuantum be-
rechnet wie bie SlrbeitSgeit. 7. SluSlagen. Unter
folcpn finb gu berftehen bie StuSgaben für Sicht, iRoh»
ftoff, gurnitüreu, 3Rafchinenabnü|ung, fobann auch für
SRiete, wenn für bie Heimarbeit ein eigenes Sofat
berwenbet wirb; ferner hie unb ba auch für ©ntlöhnung
frember HÜf^fräftc. SDiefe SluSgaben, bom Brutto-.
SlrbeitSlopt in Slbgitg gebracht, ergeben 8. benSZetto-
SlrbeitSloljn, ben eigentlichen IReinberbienft. gnbem
biefer burch bie Singahl ber für bie betreffenbe Slrbeit
aufgewenbete ^ap &on ©tunben. geteilt wirb, erhält
man 9. ben Stunbenlohn, ber überall, bamit er
fofort bem Blide fidj barbiete, burch rote Schrift her-
borgehoben ift. SZubrif 10: Bewertungen bient bagu,
bie Bebeutnng beS SohneS näher gu eprafterifieren,
b. h- Sluffchluh gu geben, ob. ber betreffenbe Sohn ben
eingigett Berbieitft, ben Hauptberbienft ober einen gum
SebenSunterhalt notwenbigen DZebenberbienft barftellt;
eine Sanierung: mitltommener SZebenPerbienft läfjt er-
fennen, baff bie betreffenbe Slrbeit mehr ber greube,
Siebljaberei gu berfelben, als gur ©rgielung einer
©innahme ihre ©ntfteljung berbanlt.

©S ift Kar, bah biefe Slrt ber SluSftelluug beb';

HeimarbeitSergeuguiffe nicht nur bem Befitdjer ber
SluSftellung f)ö(hft willtommen fein muff, fottbern bah
ol)ne biefe Slngabe ber ^med ber SluSftellung faft
bollftänbig berloren ginge, benn cS hanbelt fich hier ja
hauptfächlich barum, bie Bebingungen unb Ber-
hältniffe gitr allgemeinen Kenntnis gu bringen, unter

S
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vie îckmlxeilîche Wmmbeitt-
âimtêllimg In 8LriK.

In der Reihe der vielen Ausstellungen, die in nn-
serm Lande Jahr für Jahr arrangiert werden, nimmt die

Heimarbeitsausstellung in Zürich eine besondere Stellung
ein und verdient diese eine besondere Beachtung. Ein-
mal weil sie die erste ihrer Art in der Schweiz ist und
dann, weil sie grelle Streiflichter wirft auf Zustände
und Verhältnisse in den dem Berufe der Heimarbeit
abliegenden Schichten unserer Bevölkerung, ans Ver-
hältmsse, die, obwohl zum Teil bekannt, doch hier in
den Ausstellungsräumen eine Jllustrierung erhalten,
die deutlicher als langatmige Ausführungen und aufs
treffendste und überzeugendste die Notwendigkeit dartun,
für die Heimarbeiter bessere Lebensbedingungen zu
schaffen durch Erlaß von gesetzlichen Bestimmungen
und durch einen Zusammenschluß der verschiedenen
Gruppen die Festsetzung einheitlicher, menschenwürdiger
Stunden- (Minimal-) lohne ermöglichen zu helfen. Ist
daher eine Ausstellung gewohnter Art dazu geeignet,
aus Auge und Sinn des Besuchers einen angenehmen
Eindruck auszuüben, so gibt diese Ausstellung mehr.
Anlaß zu ernsten Betrachtungen über wirtschaftliche
und sozialpolitische Fragen. Als ein Trost mag man
cs freilich ansehen, daß die Heimarbeit vielfach nur
einen Nebenverdienst bildet, einen Notbehelf in Er-
maugelung lohnenderer Beschäftigung; doch trifft dieser
Trost nur für die Minderheit der Fälle zu, und man
muß es daher als Tatsache aussprechen, daß die fast
100,000 Heimarbeiter unseres Landes, d. h. die Arbeiter
und Arbeiterinnen, die für Rechnung eines geschäftlichen
Arbeitgebers, nicht eines Privaten, tätig sind, was
Lohn- und Arbeitsverhältnisse betrifft, zu einem großen,
ja wohl größten Teile- überaus kläglich gestellt sind.

Die Ausstellung umfaßt folgende Industrien:
Weißwaren- und Wäschekvnfektion, Seidenbandweberei,
Stickereiindustrie, Seiden- und Leinenweberei, Leder-
und Uhrenindustrie, Strohindustrie, Holzschnitzerei,
Strickerei, Häkelei, Bürstenmacherei, graphische Gewerbe
und Kultusartikel.

> iw > i

Jedem Ausstellungsgegenstande ist eine einheitliche
Etikette bcigegeben mit einer Reihe für die Arbeit selbst
wichtigen Angaben. 1. Art der Heimarbeit.
Unter diesem Titel wird jeweilen angegeben, worin die
Arbeit des Heimarbeiters am Gegenstände besteht, so-
fern dies nicht ohne weiteres ersichtlich ist. 2. Gegen-
stand. Unter dieser Rubrik ist die Bezeichnung des
Produktes, oft auch eines Teilproduktes angegeben.

3. Angefertigt in Diese Angabe dient zur
Bezeichnung des Ortes, wo die betreffende Arbeit er-
zeugt wurde. Diese Angabe ist wichtig zur Beurteilung
des nachfolgenden Stundenlohnes des Heimarbeiters,
da auch ein sehr niedriger Stundenlohn auf dem Lande,
wo die Auslagen für Mietpreise und Lebensmittel
usw. bedeutend geringer, einem hbhern in der Stadt
erzielten Stundenlohn die Wage hält. 4. Alter
und Geschlecht des Heimarbeiters ist eine weitere
Rubrik, die für die Beurteilung des Stundenlohnes
von größter Bedeutung ist, da bei gleicher Beschäftigung
beispielsweise eine ältere Frail nur die Hälfte, ja oft
nur den dritten Teil des Lohnes verdient, den eine
junge Arbeitskraft erzielt. 5. Arbeitszeit. Die
Heimarbeitszeit ist entweder für das betreffende Stück,
für ein Dutzend, für einen Meter, oder sonst ein Maß
berechnet. 6. Brntto-Arbeitslohn. Dieser ist die
dem Heimarbeiter vom Unternehmer geleistete Entschä-
digung ohne die Barauslagen, die ersterer für die
Beschaffung der notwendigen Arbeitsmittel usw. in
Rechnung zu bringen hat. Der Brutto-Arbeitslohn,
wie auch die Allslagen und der Netto-Arbeitslohn ist
auf der Etikette immer für das gleiche Quantum be-
rechnet wie die Arbeitszeit. 7. Auslagen. Unter
solchen sind zu verstehen die Ausgaben für Licht, Roh-
stoff, Furnitüren, Maschinenabnützung, sodann auch für
Miete, wenn für die Heimarbeit ein eigenes Lokal
verwendet wird; ferner hie und da auch für Entlohnung
fremder Hilfskräfte. Diese Ausgaben, vom Brutto-
Arbeitslohn in Abzug gebracht, ergeben 8. den Netto-
Arbeitslohn, den eigentlichen Reinverdienst. Indem
dieser durch die Anzahl der für die betreffende Arbeit
aufgewendete Zahl von Stunden, geteilt wird, erhält
man 9. den Stundenlohn, der überall, damit er
sofort dem Blicke sich darbiete, durch rote Schrift her-
vorgehoben ist. Rubrik 1V: Bemerkungen dient dazu,
die Bedeutung des Lohnes näher zu charakterisieren,
d. h. Aufschluß zu geben, ob der betreffende Lohn den
einzigen Verdieilst, den Hauptverdienst oder einen zum
Lebensunterhalt notwendigen Nebenverdienst darstellt;
eine Taxierung: willkommener Nebenverdienst läßt er-
kennen, daß die betreffende Arbeit mehr der Freude,
Liebhaberei zu derselben, als zur Erzielung einer
Einnahme ihre Entstehung verdankt.

Es ist klar, daß diese Art der Ausstellung der
Heimarbeitserzeugnisse nicht nur dem Besucher der
Ausstellung höchst willkommen sein muß, sondern daß
ohne diese Angabe der Zweck der Ausstellung fast
vollständig verloren ginge, denn es handelt sich hier ja
hauptsächlich darum, die Bedingungen und Ver-
Hältnisse zur allgemeinen Kenntnis zu bringen, unter
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betten bicfe Arbeiten gitftanbe Êotntnen itnb befonberS
bie Sohnberhältniffe gu üeranfchttulichen. ©iefe,
tute man jagen mu§, au§gegeid)nete 2Betf;obe, mit ber
StuSftettung ber Heimarbeiten attd; bie SlrbcitS® nnb
öob)ntoertiättniffe in baS SEuSftetlimgSprogramm mit®
eingubegietjen, flammt aus ©ugtanb; fie mitrbe lefjteS
3fal;r attd; an ber Bertiner HeimarbeitSaitc-ftetlung an®
gemenbct. ©en flüchtigen SßcfncEjer tucröctt bor a [lern
bie eingaben über bie © tun bent u t)ne intercffiercn.
31(8 fotctje finb bis je^t für bie t)icr ausgestellten
©egetiftanbe folgenbe ®urd)fct)nittggat)tcu ermittelt
mürben:

§otgfct)ni|erei 31,4 Bp., Scittentueberci 11,1, Bat®
tcttuchmcberci 34,4, ©eibenmcberci 22,9, ©cibeuftoff®
mcbcre-i 8,4, ißlattftiäjmeberci 16,5, ,§ä!cln 10,2,
©triderci 13,4, SSeijgroarenEonfeEtiou 17,9, SfBafctje®

Eonfel'tioit 22,3, ©chuhmadjerei : Heimarbeit für Ha"b®
loci fer 48,2, für fjabrib 14,8, ©attterei 23,7, H""b®
fdjulpnacherci 12,1, ll()rcn 36,9, ShtttuSariifet (Bofett®
Eräuge it. bgl.) 7 Bp.

@8 teuftet ein, baff c8 für ba§ OrganifationS®
fontitee nnb für bie mit ber Gsrljebung obiger eingaben
Beauftragten eine gemattige itnb oft fdjmierige Arbeit
mar, bie betreffenben Slttgabett er()ätt(ictj git machen;
gerabe für biefe mütjfant erarbeiteten Slttgabcn ift ben
Beranftaltern befottbere StnerEcnmmg itnb aufrichtiger
©auf git gotten.

Sßir Eönnen un3 cnttjalteu, bie ©rgebtiiffe in ben
eingetnen Branchen begügtich ber ©itrd;fchnitt8®@tunbeu=
löhne nät;er gtt befpredjen, ba fte für fiel; fetbft rebett;
überraft^en bürfte, bafs ©ebotionatien utib ©eibenftoff®
meberei in obiger .Qufammenftetlung am niebrigften
fielen. '

SJtan barf, mie Herr Dberrict)ter Saug atS fßräfibent
be8 OrganifationSfomiteeS in feiner BegrüjjungSrebe an®
leiblich ber ot;ne befonbere fÇeierlichteit eröffneten SEttS®

ftettung — eine prttnEboEle ©röffntmg märe tjicr getuifs
bepfagiert gemefen — berficherte, annehmen, bafg bie
StuSftettung ein gubertäffigeS Bitb ber SBirEticfjfeit biete.
Ilm bie .Quüertnffigfeit biefer Stngaben begiigtid; be8

©tuubciitohneS gtt erhöhen, ift im Stuftrage beS

OrganifationSfomiteeS ein Seit ber ermittelten ©titnbeu®
lotjitc burch ©pperteu au3 Unternetimerfreifen überprüft
merben, itnb e8 mirb beren ©rgebniS im Berichte über
bie 3ln3ftettung enthalten fein. SBenn ja nun and)
augunct)men ift, baff itn eingetnen gatte über bie Hüf)e
bc8 ausgerechneten ©tunbentohueS SOieinungSberfdjieben®
tjeiten gtt tage treten merben, befonberS ba für ben
eingetnen galt noch berfdjiebene gaftoren mit in Be®

rüdficfjtigung gtt gießen finb, at8: Sntenfität ber Strbeit,
©efchicftidjfeit beS SlrbeiterS, Sttter beS BcrfertigerS
ufm., metdje baS ©rgebniS ctroaS beeinftuffen, nnb menu
and) fchou jcjgt bie ffubertäffigfeit ber Stngaben begüg®
(id; @tuubentot)it bei ber ©eibenftoffmeberei (8,4 Bp.)
in 3toeifel gegogen mirb, fo ift bocE) fetbftücrftänbtid)
itnb bleibt, tuentt auch eine etmetdje ©rl;öE;ung ber ge=

nannten Stitfa|c fid; ergäbe, als ©atfadfe beftef;en, baff
baS Bitb bott bieten HeimarbeitSinbufiriem ein l;üchft
uiterfreitlidhcS itnb für ttnfcre moberne $eit mit it;rer
(yürforge nnb ihren gortfdjritten in fogiater Begiehttng
bcfchämenbeS bteibt.

Hüflenteiaes Bauwesen.
(Korr.) Borfcfjriften für 2Wagc oon gufaljrtcn

itnb 2lubfnt)rtôrnmpen bei Bnutctt ufm. hat ber ©tabt®
rat Rurich jüngft ertaffen. ©arnacE) barf ba§ Stb®

itnb Zuführen bott Baugrunb unb Baumaterialien mit
befpannten (fut;rmerten non unb gu Bauftetten erft er®

folgen, nac£)bem t;iefur eine fefte Stusfahrtsrampe unb

gur Berbinbung mit ber nächften ©trafge eine fefte $at)r=
bahn erjtetlt toorbett ift.

StuffafjrtSrampe unb fyahrbat;n finb burch geeigneten

Belag, Holj (guer gelegte ißrügel), ©teinbetag ufm. berart
hergurichten, baff bie Bäber nicht itt ben Boben ein®

finfen Eönnen, unb fie tnüffen für bie gange ©auer ber

Beanfprud)ung in groecEentfprechenbem ffuftanbe erhatten
merben. ©ie Steigung ber StusfahrtSrampe barf 15"/o
nicht überfd;reiten, foroeit nicht unter befottbern Berljätt®
niffen eine StuSnahme burch ^ßotigeioerfügung geftattet
mirb.

$ür ba§ SEBeg® ober ßuführen betabener ©Sagen finb
biefe auSreicffenb gu befpannen. ©ie Berroenbung oott

nur 2 ißferben ift bei einer Bampenfteigung bis gu 5%
gutäffig, bei gröfjerer Steigung finb 4 ißferbe gu oer®

roenben. ®a§ Borgefpann ift entfpred)enb gu oerntehren,
fobatb Saft unb ©teigung ober bie Seiftung§fät)igfeit
ber oerroenbeten nötig machen.

Obige Beftimmungen finben aud) Stnmenbung bei

ber StuSnuhung non ©anb®, ^ie§= unb Sehmgruben unb

bei Stuffüttungen ufm.
®ie Itebertretung biefer Borfchriften mirb mit ißoti®

geibu^e
'
be.ftraft, mobei für bie (Einhaltung ber eingetnen

Beftimmungen fomohl ber Bauherr mie ber Unternehmer
unb ber jfuhrhalter eoent. ber guhrmann oerantmorttiä)
finb.

Baumefen tn Söinterttjur. ®ie SJtitgtieber bei Stb®

ftinentenoereinS com Btauen .flrettg itt SSitttcrttiur projet®

tierten ben Bau eines eigenen geräumigen Bereitts(;aufes
an ber SRofengaffe, beffen Soften mit Inbegriff be§

Bauptatgeê auf 70,000 ffr. oeranfehtagt finb.

©in ,(lmtftgcbättbc in Bern. $>ie ©efettfehaft
fchmeigerifcher SJlater, Bitbhauer unb SlrchiteEten hat in

ihrer Hauptoerfammtung, bie am 18. bs. itt Bern gu®

fammentrat, bie ©ettion Bern at§ Borort begeidjnet unb

mit ber 2Beiterführuttg ber Strbeiten für ein in Bern gu

errid;tenbeê ^unftgebäube beauftragt.

Baumefen in Huttrait. ®ie ©emeinbe .fDutttnit

beabfid)tigt bie Stuffteltung eines neuen Bau® unb ©trafen®
regtementeS.

©rmeiterung beb fturfnaB in Sitgcrn. ©er Ste®

gierungSrat I;at ba§ oon ber KurhauSgefettfchaft in Sugern

oorgetegte ißrojett für ©rroeiterutig unb ©rphung beS

îîurfaais im ©inne ber ©eftattung ber oorgefehenen

Baut;öhen®lleberf(hreitung genehmigt.

Baumefen in ©amen, ©ie ©erüftftangen, bie bas

nette Jiantonatbanfgebäube büfter ftantierten, finb ge-

fatten, ^mpofant ragt ber Bau nun in ebten arcï)itef®

tonifetjen formen empor, ©ie Befibeng ift bamit um

ein SRoitumentatgebäube reicher gemorben, ba§ feinem

Strdjiteften, Hrn. ©djneiber in Baben alte ©h^ 'aacf)t'

©egenroärtig mirb auch ba§ attehrroürbige Bathau^
einer innern Benooation untergogen. ©er maffioe eid)^
©reppetibau mu| einem elegantem roeichen. ©obantt

mirb auch ber itn Saufe ber 3^" burd) oerfbhiebene

©inbauten oerpfufd;te erfte ©tod renooiert.

©heatertafino 30" letgten ©onntag mürbe bas

neue ©heaterEafino eröffnet, ©er Bau, oon ben Slrctp

teEten Reifer & Bracher in 3"S erfteltt, ermieë fid) m

atten ©eilen at§ gelungene Stntage. ©ie StEuftiE bes

großen ffeft® unb ©h^aterfaateS ift oorgügtid).

(torr.) Bei ber neuen Briide im Sorgetobet (®-

3ug) finb biefer ©age bie Pfeiler fertig erftettt rooibcn

ttnb man t;at bereite mit ber Stufmauerung ber Brüden®

bogen begonnen, ©er Baubetrieb bietet im gegenmärttgf"

2W Msà îàwst». Hsudw.-jüeitil«« («Meisterblatt") Nu 1g

denen diese Arbeiten zustande kommen und besonders
die Lohn Verhältnisse zu veranschaulichen. Diese,
wie man sagen muß, ausgezeichnete Methode, mit der
Ausstellung der Heimarbeiten anch die Arbeits- und
Lohnverhältnisse in das Ansstellungsprogramm mit-
einzubeziehen, stammt aus England; sie wurde letztes
Jahr auch an der Berliner Heimarbeitsausstellung au-
gewendet. Den flüchtigen Besucher werden vor allem
die Angaben über die Stunden! ohne interessieren.
Als solche find bis jetzt für die hier ausgestellten
Gegenstände folgende Durchschnittszahlen ermittelt
worden:

Holzschnitzerei 31,4 Rp., Leinenweberei 11,1, Ben-
teltnchweberei 34,4, Seidenweberei 22,9, Seidenstoff-
Weberei 8,4, Plattstichweberei 16,5, Häkeln 10,2,
Strickerei 13,4, Weißwareukonfektion 17,9, Wäsche-
konfektion 22,3, Schuhmacherei: Heimarbeit für Hand-
weiker 48,2, für Fabrik 14,8, Sattlerei 23,7, Hand-
schuhmacherei 12,1, Uhren 36,9, Kultusartikel (Rosen-
kränze n. dgl.) 7 Rp.

Es leuchtet ein, daß es für das Organisations-
komitee und für die mit der Erhebung obiger Angaben
Beauftragten eine gewaltige und oft schwierige Arbeit
war, die betreffenden Angaben erhältlich zu machen;
gerade für diese mühsam erarbeiteten Angaben ist den
Veranstaltern besondere Anerkennung und aufrichtiger
Dank zu zollen.

Wir können uns enthalten, die Ergebnisse in den
einzelnen Branchen bezüglich der Dnrchschnitts-Stunden-
lohne näher zu besprechen, da ste für sich selbst reden;
überraschen dürfte, daß Devotionalien und Seidenstoff-
Weberei in obiger Zusammenstellung am niedrigsten
stehen.

Man darf, wie Herr Oberrichter Lang als Präsident
des Organisationskomitees in seiner Begrüßungsrede an-
läßlich der ohne besondere Feierlichkeit eröffneten Aus-
stellung — eine prunkvolle Eröffnung wäre hier gewiß
deplaziert gewesen — versicherte, annehmen, daß die
Ausstellung ein zuverlässiges Bild der Wirklichkeit biete.
Um die Zuverlässigkeit dieser Angaben bezüglich des

Stundenlohnes zn erhöhen, ist im Austrage des

Orgauisationskomitees ein Teil der ermittelte:? Stunde??-
löhne durch Experten aus Unternehmerkreisen überprüft
werden, und es wird deren Ergebnis im Berichte über
die Ausstellung enthalten sein. Wenn ja nun auch
anzunehmen ist, daß im einzelnen Falle über die Höhe
des ausgerechneten Stundenloh?? es Meinungsverschieden-
heilen zu tage treten werden, besonders da für den
einzelnen Fall noch verschiedene Faktoren mit in Be-
rücksichtignng zn ziehe?? sind, als: Intensität der Arbeit,
Geschicklichkeit des Arbeiters, Alter des Vcrfertigers
usw., welche das Ergebnis etwas beeinflussen, und wenn
auch schon jetzt die Zuverlässigkeit der Angabe?? bezüg-
lich Stundenlohn bei der Seidenstoffweberei (8,4 Rp.)
ii? Zweifel gezogen wird, so ist doch selbstverständlich
und bleibt, wenn auch eine etwelche Erhöhung der ge-
nannten Ansätze sich ergäbe, als Tatsache bestehen, daß
das Bild Vvi? viele?? Hcimarbeitsindnstrien ein höchst
unerfreuliches und für unsere moderne Zeit init ihrer
Fürsorge und ihren Fortschritten in sozialer Beziehung
beschämendes bleibt.

HllgmtUî! ksumîe«.
(Korr.) Vorschriften für Anlage von Anfahrten

und Ausfahrtsrampen bei Bauten usw. hat der Stadt-
rat Zürich jüngst erlassen. Darnach darf das Ab-
und Zuführen von Baugrund und Baumaterialien mit
bespannten Fuhrwerken von und zu Baustellen erst er-

folgen, nachdem hiefür eine feste Ausfahrtsrampe und

zur Verbindung mit der nächsten Straße eine feste Fahr-
bahn erstellt worden ist.

Auffahrtsrampe und Fahrbahn sind durch geeigneten

Belag, Holz (quer gelegte Prügel), Steiubelag usw. derart
herzurichten, daß die Räder nicht in den Boden ein-

sinken können, und sie müssen für die ganze Dauer der

Beanspruchung in zweckentsprechendein Zustande erhalten
werden. Die Steigung der Ausfahrtsrampe darf 15'Vo

nicht überschreiten, soweit nicht unter besondern Verhält-
nissen eine Ausnahme durch Polizeiverfügung gestattet
wird.

Für das Weg- oder Zuführen beladener Wagen sind

diese ausreichend zu bespannen. Die Verwendung von

nur 2 Pferden ist bei einer Rampensteigung bis zu 5"/»

zulässig, bei größerer Steigung sind 4 Pferde zu ver-
wenden. Das Vorgespann ist entsprechend zu vermehren,
sobald Last und Steigung oder die Leistungsfähigkeit
der verwendeten Zugpferde dies nötig machen.

Obige Bestimmungen finden auch Anwendung bei

der Ausnutzung von Sand-, Kies- und Lehmgruben und

bei Auffüllungen usw.
Die Uebertretung dieser Vorschriften wird mit Poli-

zeibuße bestraft, wobei für die Einhaltung der einzelnen

Bestimmungen sowohl der Bauherr wie der Unternehmer
und der Fuhrhalter event, der Fuhrmann verantwortlich
sind.

Bauwesen in Winterthur. Die Mitglieder des Ab-

stinentenvereins vom Blauen Kreuz in Winterthur projek-
tierten den Bau eines eigenen geräumigen Vereinshauses
an der Rosengasse, dessen Kosten mit Inbegriff des

Bauplatzes auf 70,000 Fr. veranschlagt sind.

Ein Kunstgebäude in Bern. Die Gesellschaft

schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten hat in

ihrer Hauptversammlung, die am 18. ds. in Bern zu-

sammentrat, die Sektion Bern als Vorort bezeichnet und

mit der Weiterführung der Arbeiten für ein in Bern zu

errichtendes Kunstgebäude beauftragt.

Baulvesen in Huttwil. Die Gemeinde Huttwil
beabsichtigt die Aufstellung eines neuen Bau- und Straßen-
reglementes.

Erweiterung des Kursaals in Luzern. Der Re-

gierungsrat hat das von der Kurhausgesellschaft in Luzern

vorgelegte Projekt für Erweiterung und Erhöhung des

Kursaals im Sinne der Gestattung der vorgesehenen

Bauhöhen-Ueberschreitung genehmigt.

Bauwesen in Sarnen. Die Gerüststangen, die das

neue Kantonalbankgebäude düster flankierten, sind ge-

fallen. Jinposant ragt der Bau nun in edlen architek-

tonischen Formen empor. Die Residenz ist damit um

ein Monumentalgebäude reicher geworden, das seinem

Architekten, Hrn. Schneider in Baden alle Ehre macht-

Gegenwärtig wird auch das altehrwürdige Rathaus

einer innern Renovation unterzogen. Der massive eichene

Treppenbau muß einem elegantern weichen. Sodann

wird auch der im Laufe der Zeiten durch verschiedene

Einbauten verpfuschte erste Stock renoviert.

Theaterkasino Zug. Am letzten Sonntag wurde das

neue Theaterkasino eröffnet. Der Bau, von den Archh

tekten Keiser K Bracher in Zug erstellt, erwies sich >n

allen Teilen als gelungene Anlage. Die Akustik des

großen Fest- und Theatersaales ist vorzüglich.

(Korr.) Bei der neuen Brücke im Lorzetobel (K

Zug) sind dieser Tage die Pfeiler fertig erstellt worden

und man hat bereits mit der Aufmauerung der Brücken-

bogen begonnen. Der Baubetrieb bietet im gegenwärtigen
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